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1  So Max Stirner, Der Einzige und sein Eigentum, 1845, S. 185; gegen den zeitgenössischen 
Linksliberalismus gerichtet, dessen Ansatz sich dann linkspolitisch als Sozialismus zum 
Ausdruck bringen sollte. 

2 S. dazu: Martin Kutscha, Die Antinomie des Verfassungsschutzes, in: NVwZ 2013, S. 324 ff.

Menschenwürde  
als Feindbestimmung?

Der gesamte Liberalismus hat einen Todfeind, einen unüberwindlichen 
Gegensatz wie Gott den Teufel: dem Menschen steht der Unmensch 
... stets zur Seite.1

Seit der Verbotsbegründung im Nichtver-
botsurteil des Bundesverfassungsgerichts 

(BVerfG) im zweiten NPD-Verfahren be-
kämpft der Verfassungsschutz (VS) oppositio-
nelle politische Richtungen zunehmend mit 
der Parole „Menschenwürde“. So führt etwa 
der VS des Freistaates Bayern den maßgeb-
lichen Artikel 1 Abs. 1 des Grundgesetzes 
(GG) in seinen voluminösen Staatsberichten 
als Motto an. Szenetypische kriminelle Handlungen, die sog. V-
Leuten erlaubt sind, denen zur Täuschung des Beobachtungsob-
jekts falsche Dokumente ausgestellt werden, dienen demnach der 
Menschenwürde. Mit Menschenwürde als Kampfparole nimmt 
die staatliche Oppositionsbekämpfung - und VS richtet sich, an-
ders als dies bei Strafverfolgungsbehörden der Fall ist, nur gegen 
Opposition2 - eine erhebliche Schärfe an, die an die Methodik von 
Religionskriegen heranführt: Ein Feind der Menschenwürde ist 
nämlich ein Menschenfeind, bringt als Unmensch eine „menschen-
feindliche Einstellung“ zum Ausdruck, dessen Verhältnis zum 
Menschen so einzustufen ist wie das Verhältnis von Teufel zu Gott: 
Opposition wird durch Menschenwürde als Feindbestimmung 
nachhaltig verteufelt.  
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Menschenwürde als Theologem

3 S. dazu Fabio Wolkenstein, Die dunkle Seite der Christdemokratie, 2022, insbes. S. 105 ff.

Menschenwürde ist nämlich unverkennbar eine theologische Ka-
tegorie. Wenn eine derartige Begrifflichkeit als Rechtsbegriff 

nicht rechtsstaatlich neutralisiert werden kann, wie dies etwa mit dem 
Begriff „Gott“ in der GG-Präambel erfolgt ist, dann droht die Rück-
kehr eines Konfliktmusters, dessen Überwindung den neuzeitlichen 
Staat maßgeblich rechtfertigt. Ein derartiges Konfliktmuster ergibt 
sich, wenn ein theologischer oder zumindest theologisierbarer Begriff 
zur Definition des Staatsfeindes verwendet wird, der in der BRD als 
„Verfassungsfeind“ firmiert, der dabei aber nicht (zumindest nicht 
ausschließlich) - wie rechtsstaatlich geboten - deshalb als solcher an-
gesehen wird, weil er einen unrechtmäßigen Machterwerb anstrebt oder 
seine politischen Ziele rechtswidrig durchzusetzen versucht, sondern 
weil er falsche Auffassung und Ideen haben soll, die anhand der Verfas-
sung als solche ausgemacht werden. Allein dieser Ansatz führt zu einer 
staatlichen Argumentation, die stark an Häresie-Vorwürfe in Systemen 
mit religiöser Herrschaftsbegründung gemahnt. Aus Grundrechten, die 
den Bürger vor dem Staat schützen, werden bei diesem staatsreligiö-
sen Ansatz zur Bekämpfung des Verfassungsfeindes dann Werte, die 
den Staat ermächtigen, Bürger zu bekämpfen und je bedeutsamer die 
Werte dann sind, desto unerbittlicher wird der Staatsfeind bekämpft. 
Bei Umwertung von Rechten in Werte erfolgt nämlich eine staatliche 
Moralisierung, die schon in die Nähe von Religion führt.

„Menschenwürde“ machte sich nach dem 2. Weltkrieg nach-
drücklich der gerade zur Demokratie konvertierte politische 

Katholizismus zu eigen, dem die Demokratie dann erträglich und dann 
sogar als geboten erscheint, wenn sie christlich eingeordnet oder gar 
unter einen entsprechenden Vorbehalt gestellt wird. Es handelt sich da-
bei um einen Teil dessen, was als „illiberale Ingredienzien“ beschrieben 
wurde, welche die Christdemokratie der Nachkriegszeit in liberalen 
Verfassungen verankern wollte,3 neben Konfessionsschulen, kirchli-
chen Religionsunterricht und Ehescheidungsverbot, zur Beschränkung 
der Volkssouveränität extensive Gerichtsbarkeit, Beschränkung von 
Verfassungsänderungen und Parteiverbote. Den Beratungen des Par-
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lamentarischen Rates4 lässt sich entnehmen, dass die Menschenwürde 
im GG in Zusammenhang mit „ewigen Rechten“ oder „von ewigen, 
von Gott gegebenen Rechten“ gestellt werden sollte. Ursprünglich war 
sogar eine Kreationsklausel vorgeschlagen: „Der Mensch ist von Gott 
erschaffen, aber der Staat ist von Menschen gemacht.“ Dies konnte 
sich zwar nicht durchsetzen, aber die religiöse Gestimmtheit, die mit 
dem GG generell einherging - wovor Adenauer ausdrücklich gewarnt 
hat5 - kann damit aufgezeigt werden. Platon6 würde Artikel 1 Abs. 1 GG 
wohl wie folgt formulieren: „Die Seele des Menschen ist unantastbar.“

4 S. dazu im Einzelnen: Franz Josef Wetz, Illusion Menschenwürde. Aufstieg und Fall eines 
Grundwerts, S. 80 ff. mwN.

5 „Das Grundgesetz ist nicht mit den Zehn Geboten zu vergleichen!“, zitiert auf S. 6 als 
Motto von Jochen Lober, Beschränkt souverän. Die Gründung der Bundesrepublik als 
„Weststaat“ - alliierter Auftrag und deutsche Ausführung, 2020.

6 S. dazu Dietmar von der Pforten, Menschenwürde, 2016, 12 f.

Gefährliche Beliebigkeit einer religiösen Formel

Wie dies mit theologischer Begrifflichkeit so der Fall zu sein 
scheint, kann damit juristisch nichts oder auch alles begründet 

werden. Im unterstellten Verständnis von Platon würde Menschenwürde 
juristisch nichts bedeuten, weil der Staat in der Tat die Seele, die als 
ewig verstanden wird, nicht vernichten kann, so dass auch Massenhin-
richtungen insoweit unbedenklich wären. Und dies in Übereinstimmung 
mit einem maßgeblichen Text des Hinduismus, nämlich der Bhagavad-
gita, wo Gott Krishna dem Helden Arjuna das gute Gewissen zu einer 
Vernichtungsschlacht mit der Begründung verschafft, dass dabei nur die 
ohnehin sterblichen Körper vernichtet würden, jedoch nicht die ewigen 
Seelen, man also so etwas wie einen Mord gar nicht begehen könne.  

In der Praxis der BRD hat sich durchgesetzt, dass mit Menschenwürde 
im Zweifel alles vorgebracht werden kann wie Kritik an der Praxis 

der Staatspost, den Umlaut „ö“ in einem Familiennamen als „oe“ 
wiederzugeben. Letzteres konnte natürlich nicht akzeptiert werden. 
Akzeptiert wird jedoch, dass man aufgrund der Menschenwürde kaum 
etwas gegen illegale Einwanderung machen kann, auch wenn das GG 
als solches mit Artikel 16 a Abs. 2 eigentlich deutlich macht, dass fast 
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allen illegal Eingereisten kein Aufenthaltsrecht zukommt.7  Neben 
anderem steht dann dem Rechtsvollzug entgegen, dass da „Lebensent-
würfe von Menschen“ beeinträchtigt werden könnten. Der Entschei-
dung des BVerfG, eine Bestimmung des zur Terrorismusbekämpfung 
erlassenen Luftsicherheitsgesetzes als verfassungswidrig zu erkennen, 
ist wohl zu Recht entgegengehalten worden: „Da ein Abschuss (eines 
gekidnappten Passagierflugzeuges, das als Terrorismusinstrument ein-
gesetzt werden soll, Anm.) aber verfassungsrechtlich verboten ist, bleibt 
den Terroristen volle Tatherrschaft und dem Staat nur ohnmächtiges 
Beobachten der sich anbahnenden Katastrophe. Die Unantastbarkeit 
der Menschenwürde wird derart zum absoluten Reflexions- und Hand-
lungsstopp staatlicher Selbstbehauptung. Steht die Menschenwürde auf 

7 „Auf Absatz 1“ (also Asylrecht) „kann sich nicht berufen, wer aus einem Mitgliedstaat der 
Europäischen Gemeinschaften … einreist“, was fast ausschließlich der Fall ist.

Grundlegend ist die sogenannte Objektformel des Bundesverfassungsgerichts, 
wonach die Menschenwürde verbietet, jemandem zum bloßen Objekt staat-
licher Maßnahmen zu machen. Unser Bild zeigt einen Blick in den Verhand-
lungsraum des Zweiten Senats aus dem Jahre 1989.
Quelle: Bundesarchiv, B 145 Bild-F080597-0004 / Reineke, Engelbert / 
CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.
php?curid=5472829
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dem Spiel, so hat der Staat nach Auffassung des Gerichts sein Recht 
auf Selbstbehauptung verfassungsrechtlich verloren, muss sich seiner 
grundrechtlichen Schutzpflicht entledigen und das Lebensrisiko seiner 
Bürger in einer Situation privatisieren, in der diese seiner Sorge am 
meisten bedürfen: Fiat iustitia, pereant homines!“8

Grundlegend ist die sog. Objektformel des BVerfG, wonach die 
Menschenwürde verbietet, jemanden zum bloßen Objekt staat-

licher Maßnahmen zu machen. Zugunsten des Verfassungsschutzes 
musste dies jedoch in der Folgezeit abgeschwächt werden, weil sonst 
die heimliche Telefonüberwachung eines Beobachtungsobjekts als 
Menschenwürdeverstoß hätte erkannt werden müssen. Deshalb ist 
ein derartiger Verstoß nur dann anzunehmen, wenn diese dann doch 
hinzunehmende Objektstellung mit einer Herabwürdigung verbunden 
ist. Darauf wird noch zurückzukommen sein. 

Das BVerfG hat in einer mehr beiläufige Bemerkung im Investiti-
onshilfe-Urteil9 aus der Menschenwürde sogar ein „Menschenbild 

des Grundgesetzes“ abgeleitet, was sich wie folgt liest: „Das Grund-
gesetz ist eine wertgebundene Ordnung, die den Schutz von Freiheit 
und Menschenwürde als den obersten Zweck allen Rechts erkennt; sein 
Menschenbild ist nicht das des selbstherrlichen Individuums, sondern 
das der in Gemeinschaft stehenden und ihr vielfältig verpflichtenden 
Persönlichkeit.“ Diese Ausführung des BVerfG über das aus der Men-
schenwürde fließende „Menschenbild des Grundgesetzes“ ist zu Recht 
als „erstaunlich“ gekennzeichnet worden, da dessen „Erkenntnisgehalt 
gleich null“10 sei.

Derartige Aussagen sind allerdings zur Feindbekämpfung beliebig 
einsetzbar, weil dann immer eine Verletzung des „höchsten Grund-

wertes“ (ein spezieller Begriff!) durch einen Oppositionspolitiker be-
hauptet werden kann: Tritt dieser für die freie Marktwirtschaft ein, wird 
ihm natürlich durch Anspielen auf einen maßgeblichen Bezugspunkt 
ein spezieller Sozialdarwinismus zum Vorwurf gemacht, der gegen die 
Wertordnung steht. Betont er das Sozialstaatsprinzip, vertritt dieser 
„Verfassungsfeind“ natürlich ein „kollektivistisches Menschenbild“, 

8 S. Otto Depenheuer, Selbstbehauptung des Rechtsstaates, 2007, S.81.
9 S. BVerfGE 5, 304.
10 S. Ernst Forsthoff, Zur heutigen Situation der Verfassungslehre, in: Epirrhosis, Festschrift 

für Carl Schmitt, 1968, S. 185 ff., S. 192.
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das ebenfalls durch Anspielen auf denselben Bezugspunkt erst recht 
gegen die Wertordnung gerichtet ist. Zumindest ist diese beliebige 
Kampfmethodik beim „Kampf gegen rechts“ so in Einsatz zu bringen: 
VS-Berichte und disziplinarrechtliche Vorwürfe gegen rechts wimmeln 
nur von derartigen Anschuldigungen: diese sind dann in der Tat schwer 
widerlegbar, weil der Verfassungsfeind eben ein Feind der Verfassung 
ist, wenn nicht in der einen dann eben in der anderen Variante.

Gebotene Verrechtlichung der Begrifflichkeit

Menschenwürde hat im GG eine besondere Bedeutung, weil diese 
gemäß Artikel 79 Abs. 3 GG einer Verfassungsänderung Grenzen 

setzt, also die Volkssouveränität beschränkt wie einst vom illiberalen 
politischen Katholizismus befürwortet. In diesem zentralen Kontext ist 
Menschenwürde allerdings durchaus als juristische Formel operabel, 
weil diese dann ein absolutes Minimum beschreibt, das ein Verfassungs-
geber zu beachten hat. Wäre dagegen Menschenwürde das Maximum, 
wie sie häufig verstanden wird, wäre keine Verfassungsänderung mehr 
möglich, d.h. das Prinzip der Volkssouveränität wäre abgeschafft, wor-
auf in der Tat eine religiöse Aufwertung des Grundgesetzes hinausläuft. 
Als bei Beachtung des Demokratiekonzepts gebotenes Minimum ver-
hindert dann Menschenwürde etwa die Einführung der Sklaverei oder 
von Strafsanktionen wie Verbrennen, Vierteilung oder auch schon den 
Pranger. Dagegen wird nichts einzuwenden sein.

Demonstrativer Hinweis 
auf die Menschenwürde. 
Zu sehen am Landge-
richt in Frankfurt am 
Main.
Von Dontworry - Eige-
nes Werk, CC BY-SA 
3.0, https://commons.
wikimedia.org/w/index.
php?curid=12183187
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Problematisch ist die Menschenwürde als gewissermaßen Maximum, 
was auf die prominente Stellung als Artikel 1 GG zurückzuführen 

ist, wo dann die nachfolgenden Grundrechte sozusagen als Ausfluss 
der Menschenwürde in Erscheinung treten. Damit kann sich auch ein 
zentraler Vorbehalt diesen Grundrechten gegenüber zum Ausdruck 
bringen, der vor allem zugunsten des VS wirkt. Dieser schafft dann 
die Grundrechte nicht ab, sondern delegitimiert deren Gebrauch und 
dabei in einer Weise, dass von Rechten wenig verbleibt, sondern ein 
Grundrecht nur noch als Wert überlebt, an dem von Staatswegen 
geglaubt werden muss, weil sonst Verfassungshäresie vorliegt. Dies-
bezüglich erscheint die Erkenntnis geboten, dass Artikel 1 GG den 
Charakter einer Präambel aufweist, zumindest überwiegend. Dies 
ergibt sich vor allem aus Absatz 2, der lautet: „Das Deutsche Volk 
bekennt sich darum“, also wegen der Menschenwürdegarantie gemäß 
Absatz 1, „zu unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten 
als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und 
der Gerechtigkeit in der Welt.“ Dieses Bekenntnis von fast religiöser 
Qualität stellt erkennbar ein Begründungselement dar und ist daher bei 
operativen Bestimmungen eines Rechtstextes methodisch fehl am Platz. 
Absatz 3, wonach die „nachfolgenden Grundrechte … Gesetzgebung, 
vollziehende Gewalt und Rechtsprechung als unmittelbar geltendes 
Recht“ binden, macht im Übrigen deutlich, dass die Menschenwürde 
selbst kein Grundrecht darstellt. Eine Offensichtlichkeit, die aber die 
Rechtsprechung entsprechend der Werteordnung nicht akzeptiert. Bei 
Erkenntnis des Präambelcharakters von Artikel 1 wäre dieser nicht 
bedeutungslos, aber er wäre juristisch auf eine Auslegungshilfe do-
mestiziert wie etwa der Gottesbezug in der explizit so verstandenen 
Präambel, der nicht in einer Weise verstanden wird, dass damit der 
Glaube an Gott den Staatsbürgern verpflichtend vorgegeben wäre, 
eine Auffassung, die es ansatzweise gegeben hat11 und bei einer Isla-
misierung wieder aufgegriffen werden dürfte. Schließlich ist, anders 
als in den Verfassungen von Irland und Griechenland, Gott nicht als 
dreifaltiger, also als christlicher konzipiert, sondern dieser GG-Gott 
kann dann durchaus als Allah verstanden werden.   

11 S. dazu bei Jörg Enuschat, „Gott“ und Grundgesetz - Zur Bedeutung der Präambel für das 
Verhältnis des Staates zu Religion und Religionsgemeinschaft, in: NJW 1998, S. 953 ff.
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Verfassungsschutz als Gefährdung der 
Menschenwürde

12 S. BVerfG vom 08. Dezember 2010 unter Aktenzeichen 1 BvR 1106/08 und dabei Rand-
nummer 20: „Ob eine Position als rechtsextremistisch - möglicherweise in Abgrenzung 
zu „rechtsradikal“ oder „rechtsreaktionär“ - einzustufen ist, ist eine Frage des politischen 
Meinungskampfes und der gesellschaftswissenschaftlichen Auseinandersetzung. Ihre Be-
antwortung steht in unausweichlicher Wechselwirkung mit sich wandelnden politischen 
und gesellschaftlichen Kontexten und subjektiven Einschätzungen … (und) ist damit kein 
hinreichend bestimmtes Rechtskriterium.“

Bis sich dies hier vorgeschlagene rechtsstaatliche Verständnis von 
Menschenwürde durchgesetzt haben wird, bleibt der unter Beru-

fung auf Menschenwürde bekämpften Opposition nichts anderes übrig, 
als sich ebenfalls auf diese Menschenwürde zu berufen. VS-Berichte, 
die sich gegen Opposition richten, führen erkennbar eine Objektstel-
lung von Parteimitgliedern herbei, weil insbesondere die Einordnung 
als „Verfassungsfeind“ ohne Anhörungsrecht in einem staatlichen 
Geheimverfahren erfolgt. Eine vom „VS“ mit ideologischen Vorwürfen 
überzogene Partei ist damit reines Objekt staatlicher Ideologiepolitik. 
Diesbezüglich unterscheidet sich die Auflistung von derjenigen einer 
kriminellen Organisation, bei der strafgerichtliche Erkenntnisse vor-
liegen und deshalb eine Anhörung vor Veröffentlichung in einem VS-
Bericht in der Tat nicht mehr geboten ist, weil das vorausgegangene 
Strafverfahren mit den die Subjektstellung Betroffener verbundenen 
strafprozessualen Rechten schon durchgeführt ist.

Allerdings reicht die bloße Objektstellung - wie dargestellt - nicht 
für die Behauptung eines Menschenwürdeverstoßes aus, sondern 

diese Objektstellung muss mit Herabwürdigung einhergehen. Jedoch 
liegt diese Herabwürdigung etwa der AfD-Mitglieder durch Einordnung 
ihrer Partei unter der Kategorie „Rechtsextremismus“ vor. Dies schon 
deshalb, weil der entsprechende Begriff kein Rechtsbegriff, sondern 
als rechtlich untauglicher Ideologiebegriff12 verwandt wird. Vor allem 
aber, weil unter dieser Kategorie auch kriminelle Organisationen erfasst 
werden, so dass einem AfD-Mitglied durch Auflistung seiner Partei 
im VS-Bericht unter „Rechtsextremismus“ bedeutet wird: „Sie sind 
zwar kein Verbrecher, da Sie sich ja rechtstreu verhalten. Aber die bei 
Ausübung der Meinungsfreiheit – gegen die wir vom VS natürlich 
nichts einzuwenden haben, es geht ja um einen Wert – von Ihnen ge-



57

äußerten revisionistischen Auffassung und Ihr Menschenbild machen 
Sie für den Staat so gefährlich wie dies ein Terrorist ist, so dass die 
Werteordnung Sie als „Extremist“ wertungsmäßig einem derartigen 
Terroristen gleichstellen muss.“ Wenn dies keine Menschenwürdever-
letzung darstellt, was soll dann sonst eine Menschenwürdeverletzung 
sein? Darüber kann auch die Einlassung, dass doch zwischen einem 
gewaltbezogenen und einem anderen „Extremismus“ unterschieden 
würde, nicht hinweghelfen: Bei diesem anderen „Extremismus“ geht 
es nämlich um die rechtmäßige Ausübung politischer Opposition, was 
der Verfassungsschutz ausgerechnet unter Bezugnahme auf Menschen-
würde delegitimiert!

Jetzt im Internet zu erreichen unter: http://www.zfi-ingolstadt.de.
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